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  Bundesfinanzdirektion Nord 

 

  

      

POSTANSCHRIFT  Bundesfinanzdirektion Nord, c/o ZKA Köln, Postfach 850562, 51030 Köln    
   

 
PWP SA 
Route de Neuchâtel 
CH – 1530 Payerne/Suisse 
 

HAUSANSCHRIFT 
 

 Bergisch-Gladbacher Str. 837, 51069 Köln 
 

  BEARBEITET VON  Franz Peter Welsch 
     
  TEL  (0221) 672 - 4159 
  FAX  (0221) 672 - 4174 
  E-MAIL  franz-peter.welsch@extern-zfd.de 
     
  DATUM  10. Juni 2009 
   

 
   

BETREFF  Zollsichere Herrichtung von Straßenfahrzeugen; 
  Ratschengetriebe 
   BEZUG  Ihre Mail vom 15.05.2009 
   ANLAGEN  6 
   GZ  Z 0720 - 6/09 - ZF 24 (bei Antwort bitte angeben) 
   

 

 

Sehr geehrter Herr Giysbers, 

Sie stellten mit o.a. Mail den Antrag, die PWP-Spannratsche auf Zollsicherheit zu prüfen. Zu 
Ihrem Antrag legten Sie mehrere Zeichnungen und mit separater Post ein Muster der Spann-
ratsche vor. 
 
Die Prüfung erfolgte entsprechend dem TIR-Übereinkommen von 1975 Anlage 2 (Vorschrif-
ten über die technischen Bedingungen für Straßenfahrzeuge, die für den internationalen War-
entransport unter Zollverschluss zugelassen werden sollen). 
 
Ergebnis: 
 
Die Spannratsche ist zollsicher. 
 
Die Zollsicherheit der Spannratsche ist jedoch nicht allein abhängig von ihrer Bauart, zu be-
rücksichtigen ist auch deren Befestigung. Die Befestigung der Spannratsche erfolgt mit Ver-
bindungsteilen. Die Verbindungsteile werden in der Regel vorderseitig konstruktiv durch den 
Handhebel gesichert und sind rückseitig zugänglich. Sind Schrauben verwendet, so müssen 
bei mindestens zwei Schrauben rückseitig die Muttern z.B. mit der Eckrunge und mit den 
Schraubenbolzen verschweißt werden. Eine vollständige Verformung der Verbindungsteile 
durch Verschweißung ist nicht erforderlich. Halbseitig sollte jedoch zumindest verschweißt 
werden. 
 
Wird anstelle der Muttern eine Gewindeplatte verwendet und sind beide Schrauben dort ver-
ankert, so ist eine zusätzliche Sicherung nicht erforderlich.  
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Die zollsichere Befestigung muss allerdings der Verwender Ihres Ratschenverschlusses si-
cherstellen. Ich bitte, Ihre Verwender entsprechend zu informieren 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Welsch 
 

CADUser
Unterschrift



- 2 -



		

		

		Bundesfinanzdirektion Nord

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		postanschrift

		

		Bundesfinanzdirektion Nord, c/o ZKA Köln, Postfach 850562, 51030 Köln

		

		

		



		

		

		



PWP SA

Route de Neuchâtel

CH – 1530 Payerne/Suisse



		hausanschrift



		

		Bergisch-Gladbacher Str. 837, 51069 Köln





		

		

		

		bearbeitet von

		

		Franz Peter Welsch



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		Tel

		

		(0221) 672 - 4159



		

		

		

		fax

		

		(0221) 672 - 4174



		

		

		

		e-mail

		

		franz-peter.welsch@extern-zfd.de



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		datum

		

		10. Juni 2009



		

		

		







		

		

		



		Betreff

		

		Zollsichere Herrichtung von Straßenfahrzeugen;



		

		

		Ratschengetriebe



		

		

		



		Bezug

		

		Ihre Mail vom 15.05.2009



		

		

		



		Anlagen

		

		6



		

		

		



		GZ

		

		Z 0720 - 6/09 - ZF 24 (bei Antwort bitte angeben)



		

		

		









Sehr geehrter Herr Giysbers,

Sie stellten mit o.a. Mail den Antrag, die PWP-Spannratsche auf Zollsicherheit zu prüfen. Zu Ihrem Antrag legten Sie mehrere Zeichnungen und mit separater Post ein Muster der Spannratsche vor.



Die Prüfung erfolgte entsprechend dem TIR-Übereinkommen von 1975 Anlage 2 (Vorschriften über die technischen Bedingungen für Straßenfahrzeuge, die für den internationalen Warentransport unter Zollverschluss zugelassen werden sollen).



Ergebnis:



Die Spannratsche ist zollsicher.



Die Zollsicherheit der Spannratsche ist jedoch nicht allein abhängig von ihrer Bauart, zu berücksichtigen ist auch deren Befestigung. Die Befestigung der Spannratsche erfolgt mit Verbindungsteilen. Die Verbindungsteile werden in der Regel vorderseitig konstruktiv durch den Handhebel gesichert und sind rückseitig zugänglich. Sind Schrauben verwendet, so müssen bei mindestens zwei Schrauben rückseitig die Muttern z.B. mit der Eckrunge und mit den Schraubenbolzen verschweißt werden. Eine vollständige Verformung der Verbindungsteile durch Verschweißung ist nicht erforderlich. Halbseitig sollte jedoch zumindest verschweißt werden.



Wird anstelle der Muttern eine Gewindeplatte verwendet und sind beide Schrauben dort verankert, so ist eine zusätzliche Sicherung nicht erforderlich. 




Die zollsichere Befestigung muss allerdings der Verwender Ihres Ratschenverschlusses sicherstellen. Ich bitte, Ihre Verwender entsprechend zu informieren







Mit freundlichen Grüßen



Im Auftrag







Welsch
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